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Inhalt:  
 
Wahl eines neuen stimmberechtigten Mitgliedes und eines stellvertretenden 
stimmberechtigten Mitgliedes der PDS Fraktion in den Jugendhilfeausschuß 
 
Wenn Kosten entstehen: 
Kosten  

   
Haushaltsstelle 
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Mittel stehen zur Verfügung 

 
 
Mittel stehen nicht zur Verfügung 

 
Deckungsvorschlag: 

 
 
Mittel stehen nur in folgender Höhe 
zur Verfügung:  

  
 

 
  

 
Beschlußvorschlag:  
 
Der Kreistag des Landkreises Uckermark wählt Frau Madlen Bismar als stimmberechtigtes 
Mitglied und Frau Edeltraut Kresin als stellvertretendes  stimmberechtigtes Mitglied der PDS 
Fraktion in den Jugendhilfeausschuß. 

zuständiges Amt:       

51  Frau Gilgen  Frau Rudick  Herr Schmitz 
  Amtsleiterin  Dezernentin  Landrat 

       
abgestimmt mit: 
Amt  Name   Unterschrift   
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 (s.beiliegendes Formblatt) 
  Ja Nein     

JHA 13.06.2002       

KA 18.06.2002       

K-Tag 26.06.2002       

 



Begründung der Vorlage: 
 
 
Das von der PDS Fraktion vorgeschlagene und durch die Vertretungskörperschaft des 
Landkreises Uckermark gewählte stimmberechtigte Mitglied (Frau Diana Gnorski) des 
Jugendhilfeausschusses hat das Mandat niedergelegt. 
 
Gemäß § 5 Abs. 2 des Ersten Gesetzes zur Ausführung des Achten Buches des 
Sozialgesetzbuches-Kinder-und Jugendhilfe-Organisatorische Rahmenbedingungen 
(AG KJHG-Org.) vom 19.12.1991 in der zur Zeit gültigen Fassung, werden 
stimmberechtigte Mitglieder  durch die Vertretungskörperschaft  gewählt. 
 
Scheidet das stimmberechtigte Mitglied vor Ablauf der Wahlperiode aus, wird das 
stellvertretende Mitglied zum stimmberechtigten Mitglied und es ist ein neues 
stellvertretendes Mitglied zu wählen, vorausgesetzt das stellvertretende Mitglied ist 
damit einverstanden. Durch Frau Irene Wolff wurde dem Jugendamt mitgeteilt, daß es 
ihr nicht möglich ist als stimmberechtigtes Mitglied aufzurücken. Frau Madlen Bismar 
war in der zurückliegenden Zeit als stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied tätig 
und wurde im Zusammenhang mit der Mandatsniederlegung von Frau Diana Gnorski 
von der PDS Fraktion als stimmberechtigtes Mitglied vorgeschlagen. Frau Edeltraut 
Kresin wurde als stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied vorgeschlagen. Somit ist 
ein neues stimmberechtigtes Mitglied und ein neues stellvertretendes 
stimmberechtigtes Mitglied für den Jugendhilfeausschuß zu wählen.  
 
 
Die Verwaltung schlägt dem Kreistag vor, dem Vorschlag zuzustimmen und Frau 
Madlen Bismar als stimmberechtigtes Mitglied und Frau Edeltraut Kresin als 
stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied in den Jugendhilfeausschuß zu wählen.  


